
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Tanja Graf, Verena Nussbaum, Johannes Gasser 

und Kolleginnen und Kollegen 

zur Regierungsvorlage 210 der Beilagen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozi­
alversicherungsgesetz und das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz geändert werden 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales wolle beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

1. Art. 1 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

1.) Im Einleitungssatz wird der Ausdruck „25/2025" durch den Ausdruck „50/2025" ersetzt. 

2.) Die Z 1 erhält die Bezeichnung „z la" und folgende Z 1 wird vorangestellt: 

»1. Im § 42 Abs. 3 wird nach dem Ausdruck „sind," der Ausdruck „bis zur Höhe eines nach § 44 Abs. 3 
festgesetzten Maximalbetrages" eingefügt.« 

3.) Die Z 2 lautet: 

»2. Nach§ 815 wird folgender§ 816 samt Überschrift angefügt: 

„Schlussbestimmungen zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2025 

§ 816. (1) Die§§ 42 Abs. 3 und 44 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 
treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 

(2) Die vom Versicherungsträger nach § 44 Abs. 3 in der am 31. Dezember 2025 geltenden Fassung 
festgesetzten Pauschalbeträge sind für den jeweiligen Erwerbszweig bis zur Neufestsetzung nach § 44 
Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 weiterhin anzuwenden. 

(3) Abweichend von§ 68 Abs. 1 verjährt das Recht auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung 
von Beiträgen, die auf die nach § 44 Abs. 3 in der am 31. Dezember 2025 geltenden Fassung festgesetz­
ten Pauschalbeträge überschreitenden Trinkgelder entfallen, mit 1. Jänner 2026, wenn der Versicherungs­
träger bis 30. September 2026 Pauschalbeträge nach § 44 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2025 verlautbart. Dies gilt nicht für jene Erwerbszweige, für die eine entsprechende 
Verlautbarung nicht erfolgt. Gleiches gilt für die Verjährung des Rechts auf Einforderung der festgestell­
ten Beitragsschulden nach§ 68 Abs. 2."« 

II. Art. 2 (Änderung des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

1.) In Z 1 lautet in§ 2j der Abs. 2: 

„(2) Einer/einem Arbeitnehmer/in, der/die Trinkgelder erhält oder an Trinkgeldern beteiligt ist, ist 
auf Anfrage eine schriftliche und vollständige Auskunft über bargeldlos gegebene Trinkgelder in einem 
bestimmten Zeitraum zu übermitteln. Dabei sind die Gesamtsumme der in diesem Zeitraum gegebenen 
Trinkgelder sowie der Aufteilungsschlüssel nach Abs. 1 anzugeben. Diese Auskunft kann auch auf elekt­
ronischem Weg zur Verfügung gestellt werden. Das Auskunftsrecht entfällt, solange die bargeldlos gege­
benen Trinkgelder am selben Arbeitstag oder zeitnah in bar ausgezahlt werden, wobei die Verteilung 
durch einen/eine Arbeitnehmer/in, der/die in die am jeweiligen Arbeitstag eingehobenen Trinkgelder 
Einsicht nehmen kann, erfolgt. Erfolgt die Verteilung durch einen/e leitenden/leitende Arbeitnehmer/in 
im Sinne des§ 36 Abs. 2 Z 1 oder Z 3 des Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG), BGBl. Nr. 2211974, oder 
durch eine andere Person, so bleibt das Auskunftsrecht bestehen." 

2.) Die Z 2 lautet: 

»2. Dem § 19 Abs. 1 wird folgende Z 62 angefügt: 
„62. § 2j samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 tritt mit 1. Jänner 

2026 in Kraft. Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens aufrechte Arbeitsverhältnisse gilt Abs. 1 mit 
der Maßgabe, dass die Information spätestens bis 28. Februar 2026 nach Inkrafttreten dieses 
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Bundesgesetzes zu erfolgen hat. Das Auskunftsrecht nach Abs. 2 bezieht sich nicht auf Zeiträu­
me, die vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. 1. Nr. xxx/2025 liegen."« 
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Begründung 
Zu Art. 1 Einleitungssatz: 

Das ASVG wurde zuletzt im Rahmen des lnformationsfreiheits-Anpassungsgesetzes, BGBl. 1 
Nr. 50/2025 , geändert. Aus diesem Grund ist die im Einleitungssatz zitierte Fundstelle entsprechend zu 
korrigieren. 

Zu Art. 1 Z 1 (§ 42 Abs. 3 ASVG): 

Durch ausdrückliche Bezugnahme auf einen nach § 44 Abs. 3 festgesetzten Maximalbetrag soll klarge­
stellt werden, dass die Schätzungsbefugnis in Bezug auf Trinkgelder nach § 42 Abs. 3 mit der Höhe die­
ses Maximalbetrages begrenzt ist, sofern ein solcher festgelegt wurde. 

Zu Art. 1 Z 2 (§ 816 ASVG): 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen werden redaktionelle Richtigstellungen vorgenommen. 

Zu Art. 2 Z 1 (§ 2j Abs. 1 und 2 A VRAG): 

Nach Abs. 1 müssen Arbeitnehmer/innen, die an einem Trinkgeld-Verteilsystem beteiligt sind, am Beginn 
des Arbeitsverhältnisses über den Aufteilungsschlüssel unverzüglich informiert werden. 

Abs. 2 stellt ab auf den in der Praxis häufigsten Fall, dass eine Person aus dem Kreis der Arbeitneh­
mer/innen des jeweiligen Betriebs die Verteilung des Trinkgeldes am Ende des Arbeitstages vornimmt. 
Diese Person hat vollen Einblick in die bargeldlos gegebenen Trinkgelder ebenso wie in die baren Trink­
gelder und die Umsätze (Kosten für Speisen und Getränke). Dass sich so rechnerisch ergebende Trinkgeld 
wird am Ende des Arbeitstages sofort entnommen und in bar zwischen den Arbeitnehmer/innen verteilt. 
Es gibt also keinerlei Einbindung des/der Arbeitgeber/in oder einer anderen Person, die dem/der Arbeit­
geber/in nahesteht. Greift der/die Arbeitgeber/in in die Verteilung ein, so besteht wieder das Auskunfts­
recht. Gleiches gilt, wenn die Verteilung durch einen/eine leitenden/leitende Arbeitnehmer/in iSd § 36 
Abs. 2 Z 1 oder 3 Arb VG erfolgt. 

Zu Art. 2 Z 2 (§ 19 Abs. 1 Z 61 AVRAG): 

Die Inkrafttretensbestimmung erhält die Ziffernbezeichnung „62". Mit der vorgeschlagenen Änderung 
wird klargestellt, dass § 2j für im Zeitpunkt des Inkrafttretens aufrechte Arbeitsverhältnisse mit der Maß-
gabe gilt, dass die Infi ation nach§ 2j Abs. 1 spätestens bis 28. Februar 2026 zu erfolgen hat. 
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